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Ziel dieses Beitrags ist es, die Reformansätze und Möglichkeiten der Neuorganisation
der Arbeitslosenversicherung zu analysieren.

Die gegenwärtige Organisation der Arbeitslosenversicherung ist als adäquat anzuse-
hen. Allerdings lassen sich Leistungen in Höhe von 19 Mrd. Euro identifizieren, die
nicht dem Zweck der Arbeitslosenversicherung zuzuordnen, sondern als versiche-
rungsfremde Leistungen und damit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzusehen
sind. Diese versicherungsfremden Leistungen sollten zukünftig Ð ihrem gesamtgesell-
schaftlichen Charakter entsprechend Ð über Steuern und nicht über Beiträge der Ver-
sicherten finanziert werden. Des Weiteren geht es um die Frage, wie die Arbeitslosen-
versicherung organisiert werden sollte, um die Anreize zum (Wieder-)Eintritt in den
Arbeitsmarkt zu erhöhen und welche Finanzierungsalternativen bestehen. Insbeson-
dere werden die Optionen einer Regionalisierung und Individualisierung kritisch ge-
würdigt.
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1 Ausgangssituation

Während im Bereich der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung sowohl über Einnahmen- und Ausgaben-
probleme diskutiert wird, stand in der Krankenversi-
cherung in jüngster Zeit die Einnahmenseite im Vor-
dergrund. In der Arbeitslosenversicherung wird jen-
seits einer sporadischen Steuerfinanzierung der sich
derzeit auf etwas 19 Mrd. Euro belaufenden versi-
cherungsfremden Leistungen, insbesondere die Aus-
gaben- und damit die Leistungsseite fokussiert. Da-
bei geht es vor allem um die Frage, wie über die
Organisation der Leistungen die Anreize zum (Wie-
der)eintritt in den Arbeitsmarkt erhöht werden kön-
nen. Die Einnahmenseite spielt in der Debatte um
die Arbeitslosenversicherung bislang eine eher un-
tergeordnete Rolle, gleichwohl lohnt es sich auch
hier zu überlegen, ob und ggf. wie die Finanzierung
der Arbeitslosenversicherung besser organisiert
werden könnte.1 So beträgt der Beitragssatz zur Ar-
beitslosenversicherung zwar „nur“ 6,5% im Ver-
gleich zu einem durchschnittlichen Beitragssatz zur
Krankenversicherung von 14%2 und einem GRV-
Beitragssatz von 19,5%3, dennoch stieg der ALV-
Beitragssatz relativ am stärksten an (1970 betrug er
1,3%).4

Im Folgenden wird geprüft, welche Charakteristika
die Arbeitslosenversicherung aufweist, welche Leis-
tungen mit der Arbeitslosenversicherung verbunden
und wie diese zu finanzieren sind. Es schließt sich
eine Diskussion über eine optimale Ausgestaltung
der Arbeitslosenversicherung unter theoretischen
Gesichtpunkten an, bevor Reformansätze der „Pra-
xis“ kritisch gewürdigt werden. Der Aufsatz schließt
mit Möglichkeiten der Finanzierung auf Unterneh-
mensseite und einer Handlungsempfehlung bezüg-
lich der Neuorganisation der Arbeitslosenversiche-
rung.

2 Charakterisierung der Arbeitslo-
senversicherung

Die Arbeitslosenversicherung ist als obligatorische
Risikoversicherung für alle Arbeitnehmer organi-
siert. Ausgenommen sind dabei insbesondere Be-
amte und geringfügig Beschäftigte. Die Arbeitslo-
senversicherung gewährt jedem Versicherten nach

1 Die Beitragseinnahmen beliefen sich im Jahre 2004 auf
47,2 Mrd € zzgl. der Defizitdeckung durch den Bund i. H. v.
4,2 Mrd €; SVR (2005).
2 Vgl. IW-Köln, Tabelle 7.13.
3 Vgl. IW-Köln, Tabelle 7.19.
4 Vgl. Raddatz (2005), S. 5.
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einer Mindestversicherungszeit nach Maßgabe sei-
nes Lohneinkommens einen Lohnersatzanspruch.
Für die Lohnersatzleistungen gilt das Äquivalenz-
prinzip in dem Sinne, dass die Leistungshöhe vom
vorher mit Beiträgen belegten Lohneinkommen ab-
hängt. Diese Leistungen beinhalten somit im Prinzip
keine vertikale Einkommensumverteilung. Neben
der Gewährung von Lohnersatzleistungen umfasst
das Leistungsspektrum der Arbeitslosenversiche-
rung in Deutschland aber auch Maßnahmen der ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik. Hierzu zählen u.a. Leis-
tungen der Arbeitsvermittlung und Arbeitsförde-
rung. Auf diese Leistungen haben die Versicher-
ten Ð auch bei Erfüllung aller Voraussetzungen Ð
in aller Regel keinen Rechtsanspruch und das Äqui-
valenzprinzip findet keine Anwendung, da diese
Leistungen weitgehend unabhängig von den Beiträ-
gen gewährt werden.5

3 Leistungen und deren Finanzie-
rungsmöglichkeiten

„Die Ausgaben der Arbeitslosenversicherung setzen
sich aus den Leistungen der passiven und aktiven
Arbeitsmarktpolitik sowie einem an den Bund abzu-
führenden Aussteuerungsbetrag gemäß § 46 Absatz
4 SGB II zusammen. Die passive Arbeitsmarktpoli-
tik umfasst die Lohnersatzleistungen, insbesondere
das Arbeitslosengeld. Die Gesamtausgaben der Ar-
beitslosenversicherung beliefen sich im Jahr 2004
auf 54,5 Mrd. Euro. Der größte Ausgabenblock ent-
fiel dabei mit rund 29,1 Mrd. Euro auf das Arbeits-
losengeld.“6 Vor einer Diskussion der Finanzierung
der Arbeitslosenversicherung muss geklärt werden,
welche Leistungen finanziert werden sollen und wie
dies in sinnvoller Weise geschehen könnte.

Die Entscheidung darüber, welche Leistungen über
eine Sozialversicherung finanziert werden sollen
und welche nicht, kann nicht abstrakt behandelt
werden. Die Beantwortung dieser Frage ist abhän-
gig von der Charakterisierung der Arbeitslosenver-
sicherung als Sozialversicherung und ihren Aufga-
ben und damit vor allem von der Frage, wie viel Ver-
sicherung und wie viel Umverteilung die Sozialversi-
cherung leisten soll. Diesbezüglich hat sich in den
letzten Jahren der Blickwinkel verändert mit der
Folge, dass Sozialversicherungen heute wesentlich
stärker als Versicherungen gesehen werden und die
Äquivalenz von Leistungen und Gegenleistungen
stärker betont wird. Folglich sollte die Umverteilung
eher im Steuersystem stattfinden.

5 Vgl. SVR (2005), Ziffer 506.
6 SVR (2005), Ziffer 507.
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Für die Arbeitslosenversicherung resultiert aus ihrer
Charakterisierung als Sozialversicherung, dass es sich
um eine Risikoversicherung handelt und sie durch
eine hohe Beitrags-Leistungs-Äquivalenz gekenn-
zeichnet sein sollte. Das bedeutet, dass jeder Versi-
cherte den gleichen Anspruch auf Sicherung seines
Erwerbseinkommens hat, sofern er in der Rahmen-
frist mindestens zwölf Monate in einem Versiche-
rungsverhältnis gestanden hat. Dieser Anspruch koll-
idiert allerdings Ð begrenzt Ð mit der angestrebten
Beitrags-Leistungs-Äquivalenz, begründet aber un-
ter anderem eine gesetzliche Arbeitslosenversiche-
rung.7 Des Weiteren ist auch bei der Arbeitslosenver-
sicherung wie bei jeder Sozialversicherung das Soli-
darprinzip charakteristisch. D.h. unabhängig von der
Höhe des Risikos, von Erwerbslosigkeit betroffen
zu werden, zahlen alle Versicherten den gleichen
Beitragssatz.

Wird für die Sozialversicherung unterstellt, dass
über ihre Leistungen zusätzlich eine interpersonelle
Einkommensumverteilung vorgenommen werden
soll, sollten die Ausgaben durch allgemeine Haus-
haltsmittel der Gebietskörperschaften finanziert
werden und nicht durch an dem Arbeitsentgelt an-
knüpfende Beiträge. Zum einen würden verteilungs-
politisch negative Wirkungen auftreten, da im Falle
einer Beitragsfinanzierung die Last nur bei den Ver-
sicherungspflichtigen liegt und nicht, wie im Falle ei-
ner Steuerfinanzierung, breiter gestreut würde, zum
anderen würden die Arbeitskosten erhöht.

Im Zuge dieser Diskussion hat sich der Begriff der
versicherungsfremden Leistungen herausgebildet.
Dies sind Leistungen, die zwar über die Sozialversi-
cherungen finanziert werden, aber eigentlich aus
dem allgemeinen Steueraufkommen gezahlt werden
sollten, da sie keinen Versicherungscharakter haben,
sondern gesamtwirtschaftliche Aufgaben darstellen.
Für die Versicherungsgemeinschaft kommt es durch
versicherungsfremde Leistungen dazu, dass sie ge-
zwungen wird, übergeordnete gesellschaftliche Auf-
gaben zu finanzieren, für die sie keine gesonderte
Finanzierungsverantwortung trägt. Diese Finanzie-
rungspraxis spiegelt sich nicht nur in den hohen Bei-
trägen zur Sozialversicherung wider, sondern steht
auch im Widerspruch zu abgabensystematischen Er-
fordernissen und führt zwangsläufig auch zu einer
problematischen Lastenverteilung.8

Der Sachverständigenrat (SVR) weist alle Leistun-
gen und Umverteilungsströme als versicherungs-
fremd aus, die nicht dem Ausgleich zwischen niedri-

7 Vgl. Schneider et al. (2004).
8 Vgl. Römer/Borell (2002), S. 1.

ZAF 2 und 3/2005 375

gem und hohem Arbeitslosigkeitsrisiko dienen, mit-
hin nicht dem Versicherungszweck entsprechen bzw.
anderen Personen als den Versicherten gewährt
werden.9 Wobei der SVR den Versicherungszweck
der Arbeitslosenversicherung auch im (teilweisen)
Ersatz des bei kurzfristiger Arbeitslosigkeit entfalle-
nen individuellen Arbeitseinkommens sieht. Zusätz-
lich wird es als sinnvoll erachtet, Leistungen der Ar-
beitsvermittlung als Versicherungsleistung anzuse-
hen, um zum Beispiel die Einhaltung der „Versiche-
rungsverträge“ zu kontrollieren und Fehlanreize im
Hinblick auf das Verhalten der Arbeitslosen unter-
binden zu können.10

Der Tabelle 1 sind die vom SVR im Jahresgutachten
2005 als versicherungsfremd eingestuften Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung zu entnehmen.

Die Abgrenzung von versicherungsfremden und
versicherungsgerechten Maßnahmen der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik ist schwierig, da im Einzelfall jede
Maßnahme auf ihre Eignung zur Wiedereingliede-
rung in den ersten Arbeitsmarkt beurteilt werden
muss.

Insgesamt erhöht die aktive Arbeitsmarktpolitik die
Wiedereintrittschancen Arbeitsloser und weist auch
positive Externalitäten auf, da eine bessere Human-
kapitalausstattung zu höheren Wachstumsraten füh-
ren kann. Diese Existenz positiver externer Effekte
spricht für eine Steuerfinanzierung der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik.

Es ist zu beachten, dass die Maßnahmen der passi-
ven Arbeitsmarktpolitik nicht nur das Arbeitslosen-
geld, sondern auch das Kurzarbeitergeld und das
Winterausfallgeld umfassen.

Die Einordnung des Kurzarbeitergeldes und des
Winterausfallgeldes als versicherungsfremde Leis-
tungen begründen Römer und Borell (2002) damit,
dass ausschließlich bestimmte Gruppen davon profi-
tieren und die Beitrags-Leistungs-Äquivalenz nicht
gegeben ist, da die Angehörigen dieser Gruppen
keine zusätzlichen Beiträge entrichten. Dieser Auf-
fassung ist entgegen zu halten, dass es sich um Maß-
nahmen handelt, die gemäß ihrer Lohnersatzfunk-
tion dem Charakter der Arbeitslosenversicherung
entsprechen. Hinzu kommt, dass die Tatsache, dass
bestimmte Gruppen übermäßig profitieren, dem So-
lidarprinzip geschuldet ist.11 Somit können diese
Leistungen durchaus als Versicherungsleistungen
eingestuft werden.

9 Vgl. SVR (2005), Ziffer 508.
10 Vgl. SVR (2003), Ziffer 701.
11 Vgl. Sesselmeier (2005), S. 8.
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Für den Aussteuerungsbetrag hat die Bundesagentur
für Arbeit 6,7 Mrd. € für das Jahr 2005 veran-
schlagt.12 Diese Position entspricht nicht dem
Zweck der Arbeitslosenversicherung und ist dem-
nach als versicherungsfremd einzuordnen.

Des weiteren sollten Ermessensleistungen vermie-
den werden, die an Arbeitslose gewährt werden,
ohne dass diese aufgrund des Auftretens der Ar-
beitslosigkeit und somit des Versicherungsfalls, An-
spruch darauf haben.

Nach den bisherigen Ausführungen sollten alle ver-
sicherungsfremden Leistungen steuerfinanziert wer-
den, während die Lohnersatzleistung Arbeitslosen-
geld weiterhin über Beiträge zu finanzieren ist. Die
zahlreichen Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkt-
politik sollten (siehe Tabelle 1) Ð sofern sie nicht,
wie einige Instrumente zur Eingliederung in den ers-
ten Arbeitsmarkt, möglicherweise ebenfalls als Ver-
sicherungsleistung anzusehen sind Ð über Steuern
finanziert werden.

Als nächstes stellt sich die Frage nach der Organisa-
tion der Beitragsfinanzierung für die Lohnersatzleis-
tung. Im gegenwärtigen System werden die Beiträge
paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern fi-
nanziert. Die Finanzierung erfolgt nach dem Umla-
geverfahren, d.h. dass die sozialversicherungspflich-
tig Erwerbstätigen mit ihren Beiträgen die zur glei-
chen Zeit Arbeitslosen finanzieren und Ansprüche
für den Fall der eigenen Arbeitslosigkeit erwerben.
Die Arbeitslosenversicherung ist in Form einer Sozi-
alversicherung organisiert mit der Begründung, dass
eine individuelle private Absicherung auf Grund
von Marktversagen nicht möglich sei bzw. Arbeitslo-
sigkeit kein privatwirtschaftlich versicherbares Ri-
siko darstelle. Wenn im Folgenden die Organisation
der Beitragsfinanzierung der Lohnersatzleistung dis-
kutiert wird, steht die Frage des Marktversagens im
Mittelpunkt. Die zweite Frage betrifft die paritäti-
sche Finanzierung und die Art und Weise, mit der
die Unternehmen an dieser Finanzierung beteiligt
werden sollten.

4 Optimale Ausgestaltung unter
theoretischen Gesichtspunkten

Zunächst stellt sich die Frage, warum überhaupt
eine Versicherungslösung notwendig ist und die Ar-
beitnehmer nicht vielmehr durch Vorsorgesparen
das Problem der Absicherung im Falle der Arbeits-

12 Vgl. BA (2005).
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losigkeit lösen könnten. Denn damit könnten die
mit Versicherungslösungen auftretenden Probleme
des moralischen Risikos sowohl von Arbeitnehmern
als auch von Arbeitgebern umgangen werden.

Ein solches Vorsorgesparen scheitert allerdings an
den Unvollkommenheiten der Kreditmärkte im
Falle der Arbeitslosigkeit; ein Arbeitsloser wird
kaum ein zukünftiges Einkommen beleihen können.
Im Falle der Erwerbstätigkeit dagegen ist es zwar
möglich Kapital anzusparen, dies stellt im Vergleich
zur Versicherungslösung jedoch eine ineffiziente Al-
ternative dar, da es eine gewisse Zeit beansprucht,
bis der erforderliche Kapitalstock aufgebaut ist,
während der Arbeitnehmer nur unzureichend abge-
sichert wäre. Hinzu kommt, dass jeder Arbeitneh-
mer eine individuelle Finanzreserve aufbauen muss,
was bei einer Versicherung nicht der Fall ist.

Für eine staatliche Arbeitslosenversicherung spre-
chen zudem arbeitsmarktpolitische Gründe. So
führt die Existenz der Arbeitslosenversicherung zu
einem besseren Matching, da die Arbeitslosen mehr
Zeit für die Suche nach einem passenden Job haben.
Allerdings darf die Unterstützungsphase auch nicht
zu lange dauern, damit nicht der Prozess des Hu-
mankapitalverfalls in Gang gesetzt wird. Wichtig
sind deshalb die „richtige“ Länge des Lohnersatz-
leistungsbezugs aus der Arbeitslosenversicherung
sowie Höhe und zeitliches Profil der Lohnersatzleis-
tung, etwa in Form einer degressiven Ausgestaltung.
Bereits bei der Bildung von Humankapital, insbe-
sondere wenn Unternehmen Arbeitnehmer mit spe-
ziellen Kenntnissen suchen, sollte die Arbeitslosen-
versicherung unterstützende Wirkung entfalten. Ri-
sikoaverse Arbeitsnehmer werden ohne Versiche-
rung kaum bereit sein, in die Bildung spezifischen
Humankapitals zu investieren, da Spezialisten im
Falle von Arbeitslosigkeit eine geringere Wiederein-
stellungswahrscheinlichkeit als Generalisten haben
dürften. Im Falle der Nichtversicherung müssten die
Unternehmen den Arbeitskräften höhere Löhne als
Kompensation zahlen.

Es gibt demnach sozial-, arbeitsmarkt- und wirt-
schaftspolitische Gründe für eine Arbeitslosenversi-
cherung. Die Frage, die sich anschließt ist, ob diese
eine staatliche sein muss. Die empirische Evidenz
spricht dafür, da es keine private Arbeitslosenversi-
cherung gibt. Die theoretische Frage lautet, ob
Marktversagen vorliegt, so dass eine nicht-marktli-
che Organisation dieser Versicherung, die einzig
mögliche ist. Insgesamt konnten die bislang ange-
führten Marktversagenstatbestände nicht entkräftet
werden, auch wenn Glismann und Schrader dies in
mehreren Aufsätzen versuchten.13

13 Vgl. Glismann/Schrader (2000, 2001aÐc, 2002, 2003, 2005).



Arbeitslosenversicherung: Staatlich, privat oder gemischt? Bert Rürup

Gegen eine private Absicherung spricht, dass gerade
in konjunkturellen oder strukturellen Krisen herr-
schende Arbeitslosigkeitsrisiken nicht unabhängig
voneinander sind. Daneben besteht eine prinzipielle
Informationsasymmetrie zwischen den Anbietern
und Nachfragern von Arbeitslosenversicherungen.
Die Anbieter sind nicht in der Lage festzustellen, ob
jemand freiwillig oder unfreiwillig arbeitslos ist, mit
der möglichen Folge einer adversen Selektion. Unter
diesen Bedingungen würden Arbeitsnehmer mit
hohem Arbeitslosigkeitsrisiko Versicherungskon-
trakte abschließen, während „gute Risiken“ im Ext-
remfall auf eine Absicherung verzichten, was zum
Zusammenbruch dieses Versicherungsmarktes füh-
ren würde.

Folglich spricht vieles dafür, die Arbeitslosenversi-
cherung auch weiterhin staatlich zu organisieren. In
der Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass As-
pekte des moralischen Risikos weitgehend vermie-
den werden. Ansatzpunkte hierzu finden sich in den
bereits etablierten Sperrzeiten bei Eigenkündigung,
den verschärften Mitwirkungsanforderungen sowie
in der schon beschlossenen Verkürzung der Bezugs-
dauer. Darüber hinausgehende Maßnahmen könn-
ten beim zeitlichen Profil der Arbeitslosengeldzah-
lungen, etwa einem vom Sachverständigenrat vorge-
schlagenen degressiven Verlauf, ansetzen.14

5 Analyse der Reformvorschläge

Die vorliegenden Vorschläge zur Reform der Ar-
beitslosenversicherung gehen in zwei Richtungen.
Zum einen wurde in älteren Arbeiten eine Regiona-
lisierung der Arbeitslosenversicherung gefordert15,
zum anderen gehen jüngere Vorschläge in Richtung
„Individualisierung“ mit dem Ziel, das moralische
Risiko zu minimieren.16

5.1 Regionalisierung

Mit einer „Regionalisierung der Arbeitslosenversi-
cherung“ will man zum einen einer Quersubventio-
nierung begegnen und zum anderen durch regional
unterschiedliche Beiträge Signalwirkungen erzeu-
gen. Diese Wirkungen ergeben sich zum einen für
Regierungen, so dass ein Wettbewerb zwischen den
Bundesländern entsteht und zum anderen für Un-
ternehmen, denen Anreize gesetzt werden sollen,

14 Vgl. SVR (2003/2004), Ziffer 711.
15 Vgl. bspw. Sanner (2002).
16 Vgl. bspw. Schneider et al. (2004).
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sich in Regionen mit geringerer Arbeitslosigkeit und
damit geringeren Beitragssätzen anzusiedeln. Die
Orientierung der Regionalisierungsansätze an den
Grenzen der Bundesländer, dokumentiert die
Schwäche dieses Argumentes, denn die Bundeslän-
der sind in sich keineswegs homogen. So zeigen sich
bei einer Betrachtung nach Kreisen auch innerhalb
der Bundesländer starke Unterschiede bezüglich Ni-
veau und Struktur der Arbeitslosigkeit. Daneben
beinhaltet das Argument der mangelnden Unabhän-
gigkeit von Arbeitslosigkeitsrisiken, dass sich ein-
zelne Regionen bei Krisen nicht von anderen ab-
koppeln können. Schließlich haben die Bundeslän-
der im Rahmen des herrschenden Föderalismus
kaum relevante Autonomiegrade, die die jeweilige
Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen können. Ohne
eine Reform der föderalistischen Ordnung ist eine
Regionalisierung der Arbeitslosenversicherung nicht
Ziel führend, vielmehr kann eine prozyklische und
Rezession verschärfende Situation dadurch entste-
hen, dass in der Rezession Beiträge überproportio-
nal erhöht werden müssen und damit die Arbeits-
nachfrage weiter abgeschwächt wird oder die Kon-
junktur stabilisierende Wirkung versagt.

5.2 Individualisierung

An Stelle einer Regionalisierung der Arbeitslosen-
versicherung werden in der jüngeren Literatur An-
sätze diskutiert, die eine Gleichbehandlung der Ar-
beitslosen dadurch aufheben, dass bei jedem einzel-
nen das Problem des moral hazard bekämpft wer-
den soll.17 Nachfolgend werden zwei Modelle der
Individualisierung, die Lohnversicherung und die
Kontenmodelle, kurz dargestellt.

5.2.1 Lohnversicherung

Bei der Idee der Lohnversicherung handelt es sich
weniger um eine Alternative zur herkömmlichen
Arbeitslosenversicherung, als vielmehr um deren
Ergänzung mit der Fokussierung auf Langzeitar-
beitslose.18 Der Hintergrund hierfür ist, dass Lohn-
ersatzleistungen am letzten Lohn orientiert sind. Er-
zielbare Löhne für Langzeitarbeitslose liegen aber
aufgrund von Humankapitalverlusten eher unter
diesen Lohnersatzleistungen und entsprechen somit
nicht den Reservationslohnerwartungen der Lang-
zeitarbeitslosen. In diesem Fall sinkt die Bereit-
schaft zur Stellenannahme stark ab.19

17 Vgl. Glismann/Schrader (2001b), 35 ff; Berthold/von Berchem
(2002), 27 ff., 61 ff.
18 Vgl. Burtless/Schäfer (2002).
19 Vgl. Schneider et al. (2004).
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Mit der Lohnversicherung soll die Einkommensdif-
ferenz zwischen altem und neuem Lohn ganz oder
teilweise sowie befristet oder unbefristet kompen-
siert werden. Sie dient somit als Anreizinstrument
für den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt.

Lohnversicherungen gibt es in Kanada, der Schweiz
und den USA. Die empirischen Befunde sind bes-
tenfalls „gemischt“.20 Problematisch ist zudem die
Gefahr von Mitnahmeeffekten durch die Arbeitge-
ber.

Damit stellt sich die Frage, ob eine Lohnversiche-
rung im Rahmen einer gesetzlichen Arbeitslosen-
versicherung angeboten werden soll oder, ob diese
eine freiwillige Zusatzversicherung sein kann. Da
Langzeitarbeitslosigkeit auch ein Problem einer fal-
schen Einschätzung zukünftiger Arbeitsmarktchan-
cen ist, die durch spezifische Ausformungen der
Versicherungsleistungen noch unterstützt wird, stellt
diese Problematik einen Marktversagenstatbestand
dar, der für die Gesellschaft kostspielig werden
kann. Insofern sollte dieses Instrument Bestandteil
der Sozialversicherung sein.

Bezogen auf das deutsche System, in dem gerade
die beschäftigungsfähigen Langzeitarbeitslosen mit
dem steuerfinanzierten Arbeitslosengeld II aus der
Arbeitslosenversicherung ausgegliedert wurden,
stellt sich die Frage, ob und wo dieses Instrument
platziert werden soll. Die Möglichkeiten des Ein-
stiegsgeldes im Rahmen des Arbeitslosengeldes II
sind weiterhin gegeben, so dass in diesem Bereich
eine derartige Förderung besteht. Ob es im Rahmen
des zwölfmonatigen Bezuges des Arbeitslosengeldes
notwendig ist, anreiz- und präferenzkompatible21

Wahltarife anzubieten, darf bezweifelt werden, da
hier die Begrenzung der Bezugsdauer genügend An-
reize für die Jobsuche bieten sollte. Zudem steht in-
nerhalb des befristeten Arbeitslosengeldes sowieso
nur die kurzfristige Überbrückung mit Wiederein-
gliederungsziel im Mittelpunkt.

5.2.2 Kontenmodelle

Kontenmodelle sind aus Vorschlägen zur Reform
der Alterssicherung abgeleitet. Hier ist vorgesehen,
dass die Arbeitnehmer die Beiträge zu ihrer Ar-
beitslosenversicherung auf ein persönliches Versi-
cherungskonto einzahlen.22 Der Beitrag entspricht
dabei wie bisher einem Anteil des Bruttoeinkom-
mens. Wird der Arbeitnehmer arbeitslos, werden die

20 Vgl. Schneider et al. (2004), S. 47Ð53.
21 Vgl. Feldstein/Altman (1998); Orszag/Snower (2002).
22 Vgl. Feldstein/Altman (1998); Orszag/Snower (2002).
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Versicherungsleistungen von seinem persönlichen
Versicherungskonto finanziert. Der Arbeitnehmer
zahlt so lange Beiträge, bis er eine hinreichende
Summe angespart hat, mit der er für eine bestimmte
Zeit seine eigenen Lohnersatzleistungen finanzieren
kann. Ist dieser Betrag erreicht, so entfallen Bei-
tragszahlungen. Letztendlich handelt es sich dabei
um obligatorische Sparverträge, auf die in Phasen
der Arbeitslosigkeit zurückgegriffen werden kann.
Überschüsse zu Ende des Arbeitslebens können zu-
sätzlich zur Rente ausbezahlt werden.

Die Vorschläge unterscheiden sich vor allem darin,
wie bei fehlender Deckung des Kontos vorzugehen
ist und welche Konsequenzen sich für den Kontoin-
haber, z.B. bei anhaltender Dauer der Arbeitslosig-
keit ergeben. Nach den Vorstellungen Feldsteins und
Altmans sowie denen von Stiglitz und Yun soll es
möglich sein, das Konto zu überziehen und bei Auf-
nahme von Arbeit wieder aufzufüllen.23 Damit ist
es jedoch möglich, dass die Konten am Ende des
Erwerbslebens einen negativen Saldo aufweisen.

In der Literatur werden drei Ansätze vertreten.
Zum einen tritt bei Überziehung eine staatliche
Bürgschaft in Kraft, die den negativen Saldo mit
Hilfe steuerfinanzierter Mittel ausgleicht.24 Zum an-
deren wird von Stiglitz und Yun vorgeschlagen, dass
auch negative Salden mit der Rente verrechnet wer-
den. Eine Grundsicherungsrente soll gleichzeitig das
Abrutschen unter das Existenzminimum verhin-
dern. Ein weiterer Ansatz sieht vor, dass das Konto
von den Arbeitnehmern nicht überzogen werden
darf, d.h. sobald das Guthaben erschöpft ist, erhal-
ten die Arbeitnehmer nur noch eine steuerfinan-
zierte Grundsicherung ähnlich dem Arbeitslosen-
geld II.25

Das Kontenmodell lässt sich mit Blick auf die ge-
nannten Aspekte der Arbeitslosenversicherung wie
folgt einordnen: Es handelt sich um eine weitge-
hende Abkehr vom solidarischen Versicherungsge-
danken, da es keine risikounabhängigen Prämien-
zahlungen für das Risiko Arbeitslosigkeit gibt, son-
dern der einzelne Arbeitnehmer letztlich für den
Schadensfall individuell anspart. Diese simple Spar-
lösung wird allerdings um staatliche Garantien er-
gänzt. Je nachdem, wie stark der Staat in den Aus-
gleich involviert ist und damit umverteilend tätig
wird, kann eine öffentliche Zwangsversicherung an
Stelle einer privaten Versicherung treten. Hinzu-
kommt, dass der Staat eine Vorfinanzierung bieten

23 Vgl. Feldstein/Altman (1998); Stiglitz/Yun (2002).
24 Vgl. Feldstein/Altman (1998).
25 Vgl. Orszag/Snower (2002).
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müsste, bis das Konto eine gewisse Mindestgröße er-
reicht hat. Denn private Banken dürften kaum be-
reit sein, einem Arbeitssuchenden bei Unterde-
ckung seines Kontos einen Kredit zu gewähren, der
als Sicherheit nur das zukünftige (unsichere) Ar-
beitseinkommen hätte. Dies und die dadurch entste-
hende Möglichkeit, selbst in einem individualisier-
ten Kontenmodell interpersonelle Ausgleiche zu ge-
nerieren, rücken das Kontenmodell wieder näher an
die Versicherungslösung. Letztlich handelt es sich
aber um eine Abkehr von einer Solidarversicherung
über die Versichertengemeinschaft hin zur Selbst-
versicherung über die Zeit.26 Das Kontenmodell
umgeht damit die Probleme einer privaten Versiche-
rungslösung. Private Versicherungslösungen schei-
tern am fehlenden Angebot von Versicherungen.
Beim Kontenmodell ist es aber nicht notwendig,
Versicherungsprämien zu errechnen, da das Risiko
zunächst von jedem Arbeitnehmer selbst getragen
wird und der Staat mögliche Unterdeckungen über-
nimmt.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass mit dieser in-
dividuellen Vorsorge auch ein ineffizientes Sparver-
halten initiiert werden könnte. Unter Abwägung al-
ler Vor- und Nachteile sind auch Kontenmodelle zu
verwerfen.

6 Finanzierung durch die Unter-
nehmen

Die bisher skizzierten Vorschläge zielen auf eine
Bekämpfung des arbeitnehmerseitigen moralischen
Risikos ab. Nun ist es aber unbestritten, dass auch
die Arbeitgeber ein versicherungsinduziertes mora-
lisches Risiko haben können und deshalb spezifisch
an der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung
beteiligt werden können. Die Arbeitslosenversiche-
rung bietet in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung ei-
nen Anreiz für Unternehmen vorübergehende Be-
schäftigungsschwankungen zu Lasten der Solidarge-
meinschaft durch Entlassungen aufzufangen.27

Es wurde deshalb vorgeschlagen, den Arbeitgeber-
anteil an den Beiträgen zur Arbeitslosenversiche-
rung an deren Entlassungsverhalten zu orientie-
ren.28

Dieses in den USA praktizierte „experience rating“
soll die Unternehmen zur Vermeidung temporärer

26 Vgl. Schneider et al. (2004).
27 Vgl. Schneider et al. (2004).
28 Vgl. Genosko/Hirte/Weber (1999); Schäfer (2003); SVR (2003);
Glismann/Schrader (2005).
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Entlassungen motivieren. So einleuchtend dieser
Vorschlag zunächst wohl klingen mag, so ist er doch
kritisch zu beurteilen.

Das „experience rating“ kann durch erhöhte Zah-
lungen an die Arbeitslosenversicherung die Krisen-
situation von Unternehmen noch verschärfen. Un-
ternehmen werden in Phasen schwacher Produk-
tionsauslastung durch überdurchschnittliche Zah-
lungen zusätzlich belastet.29

Hinzu kommt, dass diese Idee in das Institutionen-
setting Deutschlands passt. In Deutschland exis-
tiert Ð trotz angedachter und durchgeführter Kor-
rekturen Ð immer noch ein im internationalen Ver-
gleich solide ausgebauter Kündigungsschutz und so-
mit ein funktionales Äquivalent zur Eindämmung
temporärer Entlassung.30 Die Einführung eines „ex-
perience rating“ nach US-Vorbild würde den beste-
henden Kündigungsschutz verstärken und das Ein-
stellungsverhalten der Unternehmen eher ver-
schlechtern.

Weiterhin fänden branchenspezifische Aspekte, wie
zum Beispiel die saisonal höhere Arbeitslosigkeit im
Gaststättengewerbe oder auch in der Bauwirtschaft
wenig Berücksichtigung. Der fortschreitende wirt-
schaftliche Strukturwandel würde die Einführung
des „experience ratings“ zusätzlich erschweren. Im
Einzelfall ist es unmöglich zwischen konjunkturbe-
dingten, strukturwandlungsbedingten oder verhal-
tensbedingten Entlassungen zu unterscheiden.

Insgesamt würde eine Umstellung auf das „experi-
ence rating“ geringqualifizierte Arbeit teurer ma-
chen. Zudem ist die implizite Annahme, dass die
Traglast der Versicherungsbeiträge bei den Arbeit-
gebern liegt, sehr problematisch. Ein „experience
rating“ ist daher nicht zu empfehlen.

7 Möglichkeiten der Neuorganisation

Sowohl die Reformvorschläge hinsichtlich der Re-
gionalisierung als auch der Individualisierung der
Arbeitslosenversicherung gehen davon aus, dass die
Gründe für eine staatliche Organisation der Ar-
beitslosenversicherung auf Grund von Marktversa-
gen nicht stichhaltig sind. Vielmehr bieten Wahlta-
rife den Erwerbstätigen ein breites Spektrum zur
Absicherung gegen Erwerbslosigkeit entsprechend
ihrer Präferenzen. Gleichzeitig können diese Mo-

29 Vgl. Schneider et al. (2004).
30 Vgl. Schneider et al. (2004).
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delle auch das Verhalten der Individuen beeinflus-
sen.

Dennoch stellen sich hier eine Reihe von Proble-
men:

� Unterschiedliche Tarife nach Präferenzen und Ri-
sikoklassen dürften das Gerechtigkeitsempfinden
in der Bevölkerung erheblich verletzten.31 Auch
wenn den Ökonomen die Effizienz und weniger
das Gerechtigkeitsempfinden interessiert, kann
dieses nicht ignoriert werden, da dies eine Voraus-
setzung für die Akzeptanz eines Systems ist.

� Je spezifischer die Beiträge auf heterogene Ar-
beitnehmer ausgerichtet sind, umso problemati-
scher wird es, die Arbeitgeber an der Finanzie-
rung zu beteiligen. Eine versicherungsbedingte
Selektion der Arbeitsnachfrage könnte die Folge
sein.

� Wenn Arbeitnehmer entsprechend ihrer Präferen-
zen und finanziellen Möglichkeiten sich unter-
schiedlich generöse Lohnersatzleistungen sichern
können, dann kann damit ein Einfallstor zur
Langzeitarbeitslosigkeit und schließlich zur Un-
vermittelbarkeit geöffnet werden. Denn auch gut
verdienende Arbeitnehmer verlieren nach länge-
rer Arbeitslosigkeit Teile ihres Humankapitals
und werden dadurch weniger wettbewerbsfähig.

� Die unterstellte ökonomische Effizienz lebt vom
Wettbewerb zwischen den Versicherungsanbie-
tern. Es stellt sich daher die Frage nach der
Schnittstelle zwischen den Arbeitslosenversiche-
rern und den Trägern der aktiven Arbeitsmarkt-
politik. Woher wissen letztere, wer, wann, in wel-
che Maßnahmen integriert werden soll? Relativie-
ren ließe sich dies durch Meldepflichten und Gut-
scheinlösungen. Problematisch sind dann die
dadurch entstehenden Bürokratiekosten.

Bei der Reform der Arbeitslosenversicherung darf
zudem die Funktion dieser Versicherung als Kon-
junkturstabilisator nicht vernachlässigt werden. Da
die Regionen in Deutschland unterschiedlich von
Arbeitslosigkeit betroffen sind, hat die Versicherung
nicht nur eine konjunkturelle Ausgleichsfunktion,
sondern auch eine regionale Ausgleichsfunktion.
Unter diesem Gesichtspunkt spricht einiges dafür,
Arbeitslosigkeit nicht als ein individuell versicher-
bares oder gar zu versicherndes Risiko zu definie-
ren.

31 Vgl. Ullrich (2004), S. 86.
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Bezogen auf die Leistungen geht es nach den jüngs-
ten Arbeitsmarktreformen im Wesentlichen um die
Finanzierung des befristet zu beziehenden Arbeits-
losengeldes, da das Arbeitslosengeld II steuerfinan-
ziert wird. Diese Steuerfinanzierung Ð namentlich
wenn sie zur Finanzierung von versicherungsfrem-
den Leistungen dient Ð stärkt für sich allein schon
das Äquivalenzprinzip. Innerhalb des befristeten
Arbeitslosengelds macht es wenig Sinn, anreiz- und
präferenzkompatible Wahltarife anzubieten, da hier
ohnehin nur die kurzfristige Überbrückung mit Wie-
dereingliederungsziel im Mittelpunkt steht. Nicht zu
befürwortende Wahltarife mit besseren Leistungen
und höheren Beiträgen könnten negative Signalwir-
kungen bei den Arbeitgebern haben, so dass eine
paritätische Finanzierung nur für die „normale“
Versicherungsleistung infrage käme. Eine Ausdiffe-
renzierung in Grund- und Wahltarife könnte eine
Diskussion über die Absenkung des grundlegenden
Sicherungsniveaus initiieren. Käme dieses auch für
durchschnittlich Entlohnte in die Nähe des Niveaus
des Arbeitslosengelds II, so verlöre die Arbeitslo-
senversicherung ihre Akzeptanz und auch die Legi-
timation.
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